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~f211J der Beilagen zu den stcnographischen Protokollen des Nati' r . .:llratc!:i 

XlII. Gesct:.;:gebung~periode 
DER BUNDESMINiSTER 

FÜR HANOa, GEWERBE UND INDUSTRIE Hien, am 16~.Juli 1973 

Zl~ 16.410~Präs.G/73 

Parlamentarische Anfrage Ur" 1283/J 
d.er Abgeordneten Regensburger, Suppall 
u.nd Genossen 
betr .. 13lau,licht an verschiedenen Fahr­
zGugen 

An, den 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
An"ton BJTh"YA 

Parlamen't 

In Beant\'lortung der schriftlichen Anfrage Nr" 1283/J, betreffend 

lIBlaulich-t an.yerschiedenen Fahrzeugen", die die Abgeordneten 
Regensburger ; Suppan und (}enossen am 29. Hai 1973 an mich 
.richteten, 1)66b.re ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Ich darf zunächst darauf hinweisen, daß'bereits nach dem Kraft­

fahrgesetz 1955 für Kraftfrulrzeuge und Anhänger, die von Feuer­
".'lehren oder im öffentlichem Sicherhei ts-, Hilfe- oder im Ret·tungs­

dienst verwende.!\i '\l1erden, Blaulicht be'\filligt '-lerden durfte 
(§ 18 Abs. 1'1 und § 90 KFG 1955) ~ Aus GrU.nclen der Ver'vlal tv.ngs­

vereinfachun.g vJurde im KraftfahL'gesetz 1967 die Unterscheidung 

z'Vlischen bevrilligungsfreiem Anbringen yon Schein\'l~rfern und 

Leuchten mit blauem Lic~oder blauem Drehlicht E§ 20 Abs. 1 

1i t .. d" KFG 1967) und ~bevlilligungspflichtigem Ar .. bringen von 

Scheinwerfern und Leuchten mit blauem Licht oder blauem 
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DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND rNDUSTRIE 

Dl.'ehlicht (§ 20 Abs o 5 leg"cito) festgesetzt .. Ohne Be­

vlilligung darf demnach Bla.ulicht bei Fahrzeugen, die zur 

Verwendung im Bereich des öffentlichen Sicherheits­

dienstes oder der Nilitärst:reife bestiIP.JD.-'c sind g bei Feuer­

wehrfallrzeugenund Fahrzeugen des Rettlmgsdlenstes im Be­

sitz von Gebietskörperschaften oder der Österreichischen 

Gesellschaft vom Roten Kreuz ver\'iendet werden" Bei anderen 

Fahrzeugen darf 'Blaulicht nur mit BevIi.lligu.ng verv.rendet 

werden, und Z\'lar nur, WenJl diese Fahrzeuge ausschließlich 

·oder vorwiegend zur Verwendung für Feuerwchren oder zur 

VerWend'LLl1g für den öffentlichen Hilf;sdienst oder für den 

Rettungsdienst bestimmt sinde 

Bezüglich des Be''lilligiJ.ngsverfahrens vmrde im Allgemeinen 

DurchfU~~~gserlaß zum Kraftfahrgesetz 1967 folgendes an­

geordnet! 

nScheim'lerfer oder IJ8uchten mit blauem 1.iobt oder blauem 

Drehlicht dürfen im Hinblick auf die }Iotviend.igkei t der E-.c-

ha1 tung der vli:rksaIllkei t dieser tlarnvorrich tu.n.gen im Stra.ßenu
• 

verkehr und der Verrneid1.mg der Gefahr von 13eispi.elsfolgeru:n.gen 

insbesondere bei Fahrzeugen, dle zur VervJ'end.ung fUr den öffen-t­

lichen Hilfsdienst oder für den Rettungsdienst bestimmt sind, 

nur nach Anlegung strengster Naßstäbe be-vlill:let werden .. Als 

öffentlicher Hilfsdienst ist nur ein Hilfsdienst anzusehen, 

dessen hilfsdienstlicheX' Einsatz von wesentlicher Bedeutung 

für die AllgemeiIl.hei t ist, wie et'.va die \'liederherstelllmg 

einer durch Katastrophen gefilllrdeten oder ~~terbrochenen Ver-

. sorgung der Volkswirtschaft mit fi..i.r diese lebens\'iichtigen 

Gütern, wie elektrischem Strom, \vasser, Lebensmittel, Verkehr 

USW o " Bei }~ahrzeugen, die Z'G.X' Verwendung für den Rett1.mgsdienst 

bestimmt sind, ist insbesondere zu prüfen, 01) di.e· Art der 

Retttmgseinsätze und deren voraussichtlichE) Häu.figkeit sO\ .... ie 

die im hiefilr in Betracht l:onnnenden Ej .. ns3.tzbcrcicl1 gegeberlen 

". 
[\ 
r .. 
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DER BUNDESMINISTER - 3 -

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Verkehrsverhältnisse, vor allem die Verkehrsdichte, die 
Verwendung von Leuchten mit blauem Licht oder blauem Dreh­
licht dringend erfordern. Bei Rettungsdiensten, die von 
einer nicht öffentlichen Stelle betrieben werden, ist auch 
die Vertrauenswürdigkeit des Be,,,illigungswerbers eingehend 
zu prU.fen. n 

In der Regierungsvorlage einer Kraftfahrgesetz-Novelle 
1970, 205 der Beilagen XII. GP, wurde dem dringenden "I/lunsch 
der Ärzteschaft Rechnung getragen, auch füx Fahrzeuge des 
ärztlichen Notdienstes von Gebietskörperschaften, ÄrztekaTOOlern 
und Sozialversicherungsträgern sowie fiITdie Fanrzeuge 
praktischer Ärzte, die für Fahrten zur Leistung dringender 
ärztlicher Hilfe in verkehrsreichen Gebieten eingesetzt wer­
den, in denen kein mit einem Arzt besetzter Rettungsdienst 
und kein ärztlicher Notdienst zur Verfügung steht, die Be­
willigung zum Anbringen von Leuchten mit blauem Licht oder 
blauem Drehlicht vorzusehen. Der Bundesgesetzgeber hat mit 
der Kraftfallrgesetz-Novelle 1971 nicht nur dieses Verlangen 
als berechtigt anerka~t, sondern es - wie dem Bericht des 
Handelsausschusses .510 der Beilagen XII GP e zu entnehmen ist -
"darüber hinaus als unerlässlich angesehen, auch für private 
Industrieunternehmungen gehörende Ölalarmfahrzeuge u.d.gl .. , 
die bestens ausgerüstet sind und mit großem Erfolg einge-
setzt v/erden, Blaulicht bewilligen zu könnenIl (§ 20 Abs. 5 
lit.d, e und f XFG 1967). Allerdings hat der Bundesgesetz-
geber in der Kraftfahrgesetz-Novelle 1971 bestimmt, daß die 
vom jeweiligen Landeshauptmann zu erteilende Bevlilligung von 
Scheinwerfern und Leuchten mit blauem Licht oder blauem Dreh­
licht nur erte.il t ""erden darf, wenn der Antragsteller hiefür 
einen dringenden beruflichen oder wirtschaftlichen Bedarf glaub­
haft .n~cht, und daß diese Bewilligung erlischt, welUl das 
Fahrzeug nicht mehr für die im Bevlilligungsbescheid angeführte 
besondere Verwendung bestimmt ist~ 
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DER BUNDESMINISTER 

FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE - 4- -

Schließlich \'1Urde durch die zitierte Gesetzesnov-elle der 
Kreis der Fahrzeuge, an denen ohne Be\',illigung Leuchten mit 
blauem Licht oder blauem Drehlicht angebracht werden dürfen, 
um die Fahrzeuge der Post- und Telegraphenverwaltung, die 
für die hntstörung von Richtfunk, und Koaxialkabelanlagen be­
stimmt sind, er'\'leitert o 

Ich darf feststellen, daß seitens meines Ressorts alles 
geschehen ist, um die Wirksamkeit des Blaulichtes zu er­
halten, sei es im Verordnungs- oder Erlaßwege. So darf bei 
einem Fahrzeug eines Arztes Blaulicht nur ausgestrahlt werden, 
WeIlll das Fahrzeug während der Einsatzfahrt das im § 58b der 
Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung1967 i.d.F. der 6" No­
velle festgesetzte Schild trägt. 

Im übrigen erscheint mir die AnregQ.Yl.g, "andere Dienstfahr­
zeuge als Exekutive, Feuerwehr, Ret~~g tL~d Blutspender­
dienst bei ihrem Einsatz nur mit gelbem rotierendem Licht 
und normalem Starktonhorn" auszurüsten, inSO\'lei t nicht unbe­
denklich, als der Gesetzgeber dem gclbr'oten Dr-ehlicht eine 
Him'le i sfunkti on , nicht aber die Aufgabe zuge\viesen hat, Ein­
satzfahrzeugen das rasche Erreichen des Einsatzortes zu er­
leichtern; das gelbrote Drehlicht soll vielmehr, wie' aus den 
§§ 17 Abs. 1 lit.a,· 20 Abs. 1 lit. d und f und Abs. 6 sqvlie 

99 Abs. 6 KFG 1967 hervorgeht, auf besondere Gegebenheiten 
des Fahrzeuges, von dessen IJeuchten es augestrahl t wird, 
aufmerksam machen, daß es sich also z.B. um ein Abschlepp­
fahrzeug, ein Schneeräumfahrzeug oder um ein überbreites 
Fahrzeug handelt, nicht aber um ein Fahrzeug, mit dem im 
Interesse der Algemeinheit Gefahren, drohende Schäden udgl. 
zu bekämpfen, zu beheben oder HilfeleistlJ.ngen zu erbringen 
s.ind. 
Ich bin aber gerne bereit, den vorliegenden Vorschlag 
im Rahmen des Begutachtungsverfahrens über den Entwurf 
der nächsten Kraftfahrgesetz-Novelle zur Diskussion zu 
stellen. f) 

l 

" 
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